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Bescheid über die gesonderte Feststellung der Einhaltung der satzungsmäßigen

Voraussetsungen nach § 60a Abs. 1 AO

Feststellung

Es wird nach § 60a Abs. 1 AO gesondert festgestellt, dass die Satzung der Körperschaft

Cordial gUG (haftungsbeschränkt)
in der Fassung vom 16.03.2023 die satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 59,
60 und 61 AO einhält.

Datenschutzhinweis:
lnformationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der SteuerveMaltung und über lhre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über
lhre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen lnformationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses lnformationsschreiben fjnden
Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik oder erhalten Sie bei lhrem Finanzamt.

Besuchszeiten
Zentrale lnformation u.Annahme
Rud.-Hilferding-Platz 1, Gerhard-Rohlfs- Str. 32,

28195Bremen-Stadt 28757Bremen-Nord

Mo, Do 7:30 - 18:00 Mo, Di 8:00 - 16:00
Di, Mi 7:30 - 16:00 Mi 7:00 - 15:00
Fr 7:30 - 14:00 Do 8:00 - 18:00
Sa geschlossen Fr 8:00 - 14:00

Dienstgebäude
Haus des Reichs

Rudolf-Hilferding-Platz 1

281 95 Bremen
Nachtbriefkasten:
Richtweg 25
281 95 Bremen

Ubrige Stellen
telefonisch

erreichbar:

Mo - Do 9:00 - 15:00
Fr 9:00 - 13:30

Bankverbindung
Deutsche Bundesbank

|BAN DE59 2500 0000 0025 0015 32

Sparkasse Bremen
IBAN DE68 2905 0101 0001 0906 46

MARK-
DEFl 250

SBREDE22

BIC
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Hinweise zur Feststellung

Eine Anerkennung, dass die tatsächliche Geschäftsführung (§ 63 AO) den fÜr die Anerkennung

der Steuerbegünstigung notwendigen Erfordernissen entspricht, ist mit dieser Feststeilung nicht

verbunden.

Diese Feststellung bindet das Finanzamt hinsichtlich der Besteuerung der Körperschafi und der

Steuerpflichtigen, die Zuwendungen in Form von Spenden und Mitgliedsbeiträgen an die KÖrper-

schaft erbringen (§ 6Oa Abs. 1 Salz2 AO). Die Bindungswirkung dieser Feststellung entfällt ab

dem Zeitpunkt, in dem die Rechtsvorschriften, auf denen die Feststellung beruht, aufgehoben

oder geändert werden (§ 60a Abs. 3 AO). Tritt bei den für die Feststellung erheblichen Verhält-

nissei eine Anderung ein, ist die Feststellung mit Wirkung vom Zeitpunkt der Anderung der Ver-

hältnisse aufzuheben (§ 60a Abs. 4 AO).

Bitte beachten Sie, dass die lnanspruchnahme der Steuervergünstigungen auch von der tat-
sächlichen Geschäftsführung abhängt, die der Nachprüfung durch das Finanzamt - ggf. im Rah-

men einer Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächliche Geschäftsführung muss auf die aus-

schließliche und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet se,n und Cen

Bestimmungen der Satzung entsprechen.

Dies muss durch ordnungsgemäße Aufzeichnungen (insbesondere Aufstellung der Einnahmen

und Ausgaben, Tätigkeitibericht, Vermögensübersicht mit Nachweisen über Bildung und Ent-

wicklung der Rücklagen) nachgewiesen werden (§ 63 AO). Über die Steuervergünstigungen

nach den einzelnen §teuergesetzen wird im Rahmen des Veranlagungsverfahrens entschieden.

ln jedem Falle ist die Körperschaft insoweit ertragsteuerpflichtlg, als sie einen wirtschaftlichen

Geschäftsbetrieb unterhält, der kein Zweckbetrieb ist. Soweit Körperschaftsteuerpflicht gegeben

ist, besteht im gleichen Umfang Gewerbesteuerpflicht. Durch die Gewährung der Steuerbefrei-

ung von der Korperschaft- und Gewerbesteuer wird die Umsatzsteuerpflicht grundsätzlich nicht

berührt.

Bei Beschäftigung von Arbeitnehmern sind Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchen-

steuer einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen.
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Hinweise zu steuerbegünstigten Zwecken

Die Körperschaft fördert nach ihrer Satzung im Sinne der §§ 51 ff. AO ausschließlich und

unmittelbar
mildtätige Zwecke.

folgende gemeinnützige Zwecke:
Förderung von Wissenschaft und Forschung
(§ 52 Abs. 2Saiz 1 Nr.(n) 1 AO).
Förderung der Religion

(§ 52 Abs 2 Satz 1 Nr.(n) 2 AO)-'Förd"rung 
des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheits-

pflege. insbesondere die Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten,

auch durch Krankenhäuser im Sinne des § 67, und von Tierseuchen;

§ 52 Abs 2 Saz 1 Nr in, 3 AO)
Förderung der Jugend- und Altenhilfe

(§ 52 Abs. 2 5a2.1 Nr.(n) 4 AO).
Förderung von Kunst und Kultur

(§ 52 Abs 2Satz 1 Nr.(n) 5 AO).
Förderung des DenkmalschuEes und der Denkmalpflege
(§ 52 Abs 2 Salz 1 Nr.(n) 6 AO).
Ford"*ng der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe

§ 52 Abs 2 5a2.1 Nr (n) 7 AO)
Forderung des NaturschuEes und der Landschaftspflege im Sinne des Bundesnatur-

schuEgeseEes und der Naturschutzgesetze der Länder, des Umweltschutzes, einschließ-
lich dei KlimaschuEes, des KüstenschuEes und des Hochwasserschutzes

(§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr.(n) I AO).'Förderung 
des Wohlfahrtswesens, insbesondere der Zwecke der amtlich anerkann-

:ten Verbände der freien Wohlfahrtspflege (§ 23 der Umsatzsteuer-Durchführungsverord-
I ' r--i-----La-r- -.-r:L-^r ^h-^^^Ll^aaano^ Einriah*rrnaan rrnd Anelallannung), ihrer Unterverbände und ihrer angeschlossenen Einrichtungen und Anstalten

(§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr.(n) I AO).
i-<irOerung der Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte, für FIüchtlinge,

Vertriebene, Äussiedler, Spätaussiedler, Kriegsopfer, Kriegshinterbliebene, Kriegsbe-
schädigte und Kriegsgefangene, Zivilbeschädigte und Behinderte sowie Hilfe für Opfer
von Stäftaten; Föräeiung des Andenkens an Verfolgte, Kriegs- und Katastrophenopfer;
Förderung des Suchdienites für Vermisste, Förderung der Hilfe für Menschen, die auf
Grund ihrär geschlechtlichen ldentität oder ihrer geschlechtlichen Orientierung diskrimi-
niert werden

(§ 52 Abs 2 Satz 1 Nr (n) 10 AO)
Förderung der Rettung aus Lebensgefahr
(§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr.(n) 1 1 AO).'Förderung 

des Feuer-, Arbeits-, Katastrophen- und Zivilschutzes sowie der Unfallver-
hütung

(§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr.(n) 12 AO).
ibrderung internatlonater Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und

des Völkerverständig ungsgedankens
(§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr.(n) 13 AO).
Förderung des Tierschutzes
(§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr.(n) 14 AO).
Förderung der Entwicklungszusammenarbeit
(§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr.(n) 15 AO).
Förderu n g von Verbraucherberatu n g u nd Verbrauchersch utz
(§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr.(n) 16 AO).
Fbrderung der Fürsorge für Strafgefangene und ehemalige Strafgefangene
(§ 52 Abs. 2Satz 1 Nr.(n) 17 AO).
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Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
(§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr.(n) 18 AO).
Förderung des Schutzes von Ehe und Familie
(§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr.(n) 19 AO).
Förderung der Kriminalprävention
(§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr.(n) 20 AO).
Förderung des Sports (Schach gilt als Sport)

(§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr.(n) 21 AO).
Förderung der Heimatpflege, Heimatkunde und der Ortsverschönerung

(§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr.(n) 22 AO).
Förderung der Tierzucht, der Pflanzenzucht, der Kleingärtnerei, des traditionellen

Brauchtums einschließlich des Karnevals, der Fastnacht und des Faschings, der Sotda-
ten- und Reservistenbetreuung, des Amateurfunkens, des Freifunks, des Modellflugs und
des Hundesports

(§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr.(n) 23 AO).
Die allgemeine Förderung des demokratischen Staatswesens im Gettungsbereich die-

ses Gesetzes; hierzu gehören nicht Bestrebungen, die nur bestimmte Einzetinteressen
staatsbürgerlicher Art verfolgen oder die auf den kommunalpolitischen Bereich be-
schränkt sind

(§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr.(n) 24 AO).
Förderung des bürgerschaftlichen

ger und kirchlicher Zwecke
(§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr.(n) 25 AO).

Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtäti-

Förderung der Unterhaltung und Pflege von Friedhöfen und die Förderung der Unter-
haltung von Gedenkstätten für nichtbestattungspflichtige Kinder und Föten

(§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr.(n) 26 AO).

H i nweise zu r Ausstell un g von Zuwendu ngsbestäti gu n gen

Zuwendungsbestätigungen fü r Spenden
I Die Körperschaft ist berechtigt. für Spenden. die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zugewen-
ldet werden, Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1

ESTDV) auszustellen.
Die amtlichen Muster für die Ausstellung steuerlicher Zuwendungsbestatigungen stehen im ln-
ternet unler https.//www.formulare-bfinv.de als ausfüllbare Formulare zur Verfüqunq.

Zuwend u n gsbestäti gu n gen fü r M itgliedsbeiträge
Die Körperschaft ist berechtigt, für Mitgliedsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach amflich
vorgeschriebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1 ESTDV) auszustellen.

lZuwendungsbestätigungen für Spenden und Mitgliedsbeiträge i. S. des 5 SOTOs 1 ESTDV dür-
ifen nur ausgestellt werden, wenn das Datum dieses Feststellungsbescheides nicht länger als
idrei Kalenderjahre zurückliegt und bisher kein Freistellungsbescheid oder keine Freistellung mit
Itels Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid erteilt wurden. Die Frist ist taggenau zu berechnen
(§ 63 Abs. 5 AO)
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Haftung bei unrichtigen Zuwendungsbestätigungen und fehlverwendeten Zuwendungen

Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung ausstellt oder ver-
anlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbe-
günstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene steuer.

Dabei_wird die entgangene Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer mit 30 o/o, die entgan-
gene Gewerlcesteuer pauschal mit 15 Yo der Zuwendung angesetzt (§ 1Ob Abs. 4 EStG,
§ 9 Abs. 3 KStc. § 9 Nr. 5 GewStG).

Hi nweise zum Kapitalertragsteuera bzu g

Bei Kaprtaiertragen die bis zum 31 .12.20252ufließen. reicht für die Abstandnahme vom iöer 
^ap[alenragen 

ole DIS zum 31 .12.2025 zufließen. reicht für die Abstandnahme vom i

Kaprtalertragsteuerabzugnach§44aAbs.4und 7 SaE l Nr. 1. sowieAbs.4bSatz 1 Nr.3und I

Abs- 10 SaE 1 Nr.2 ESIG die Vorlage dieses Feststellungsbescheides oderdie überlassung ei- i

ner amtlich beglaubigten Kopie dieses Feststellungsbescheides aus. Das Gleiche gilt bis zumrr l#\r_rqevrYte,r r\vPls LrlE-sü I (,Dl,ul,EllullgSUeSUllgluE§ aUS. UaS \rlglcne glll OIS ZUm

lo. a. Zeitpunkt für die Erstattung von Kapitalertragsteuer nach § 44b Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 EStG
l9T.n das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut. Soweit die Kapitalerträge
li. S. des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a ESIG einen Betrag von zO.oOO Euro übersteigen, ist ein-Steu-
erabzug in Höhe von drei Fünfteln vozunehmen, wenn der Gläubiger beiZuflusi der Kapitaler-
träge nicht seit mindestens einem Jahr ununterbrochen wirtschaftliLher Eigentümer der Aktien
oder Genussscheine ist.

Die Vodage dieses Feststellungsbescheides ist unzulässig, wenn die Erträge in einem wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb anfallen, für den die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausge-
schlossen ist.
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Begründung und Nebenbestimmung

Rechtsbe helfs beleh ru n g

oder Zustellung mittels Einschreiben dürCrr Übergabe gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag I

nach Aufgabe lur post als bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt

Die Frist für die Einlegung des Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des Tages,

an dem lhnen dieser}es--cheid bekanntgegeben worden ist. BeiZusendung durch einfachen Brief

=ug"grnj"n ist. Bei Zustellung mit Zustellungsurkunde oder durch Einschreiben-mit Rückschein 
i

oOäriegän Empfangsbekennthis ist Tag der Bekanntgabe der Tag der Zustellung. 
I

BeiZusendung durch einfachen Brief außerhalb der Bundesrepublik Deutschland gilt die Bekannt-

gabe einen Mönat nach Aufgabezur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem

Ipateren Zeitpunkt rrg"grn{.n ist. Bei Zustellung mittels Einschreiben mit Rückschein oder durch

Zustellungsersuchen ist Tag der Bekanntgabe der Tag der Zustellung.

Bei Einlegung des Einspruchs soll der Veruvaltungsakt bezeichnet werden, gegen den sich de.r

Einsprucli ric-trtet. Es soll angegeben werden, inwieweit der Verwaltungsakt angefochten wird.

Ferner sollen die Tatsachen, äiJzur Begründung dienen, und die Beweismittel angeführt werden.

Die in diesem Bescheid enthaltenen Venrvaltungsakte können mit dem Einspruch angefochten

werden. Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen Venrvaltungsakt

ändert oder ersetzt, gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch)

eine zulässige Klage] Rävision oder Nichtzülassungsbeschwerde anhängig ist. ln diesem Fallwird

der neue Venrualtungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.

Der Einspruch ist beim Finanzamt Bremen schriftlich einzureichen, diesem elektronisch zu über-

mitteln oder dort zur Niederschrift zu erklären.

lhr Finanzamt
(Dieses Schreiben wurde maschinelterstetlt und ist ohne Unterschnft gÜltig)

erblatt, ESIG = Einkommensteuergesetz'

ESTDV =Einkorm"nsteuer-Durchführungsverordnung, GewStG - Gewerbesteuergesetz,


